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ABS/NBS (Ausbaustrecke/Neubaustrecke) Karlsruhe-Basel; PfA 8.1 Riegel-March 

hier: Öffentliche Auslegung der Planunterlagen, Einwendung zum Planfeststellungsverfahren
Sehr geehrte Damen und Herren,

da mit der Festlegung des Streckenabschnitts 8.1 bereits die weiterführende Trasse in nördlicher und südlicher Richtung maßgeblich bestimmt wird, erhebe ich hiermit Einwendungen gegen die für den Planfeststellungsabschnitts 8.1 vorgelegte Planung der Deutschen Bahn AG, vertreten durch die DB Projektbau, und gebe dazu die folgende Begründung:

Der Planfeststellungsabschnitt 8.1 liegt zwar außerhalb des Gebiets meines Wohnsitzes. Im Planfeststellungsabschnitt 8.1 könnten jedoch Zwangspunkte gesetzt werden, die eine Verwirklichung des von der Interessengemeinschaft Bahnprotest an Ober- und Hoch-Rhein (IG BOHR) mit den Bürgerinitiativen MUT und IGEL geforderten Alternativkonzepts BADEN 21 erschweren oder gar unmöglich machen.
Ich fordere daher, dass die Planung im Planfeststellungsabschnitt 8.1 so gewählt wird, dass ein Anschluss weder der A5-parallelen Variante bis Riegel im Streckenabschnitt 8.0 noch der sog. verbesserten KuK2-Variante in den Planfeststellungsabschnitten 8.2 mit Übergang in die Bürgertrasse (Abschnitt 8.3) erschwert oder ausgeschlossen ist. Zu diesem Zweck muss sowohl die Höhenlage der ABS/NBS an der Grenze der Planfeststellungsabschnitte als auch die geographische Lage des Anschlusspunktes von Planabschnitt 8.1 zu Planabschnitt 8.0 und auch zu Planabschnitt 8.2 zunächst offen bleiben, damit gegebenenfalls eine Anpassung erfolgen kann. 

Grundsätzlich fordere ich, dass zum Schutz meiner Rechtgüter Gesundheit, Lebensqualität und Eigentum die Neubautrasse in den Abschnitten 8.1 und 8.2 den Lärmschutz der Bevölkerung ausschließlich mit aktiven Maßnahmen ohne Anwendung des Schienenbonus und des besonders überwachten Gleises sicherstellt, um den Anforderungen an die menschliche Gesundheit entsprechend der Definition der Weltgesundheitsorganisation zu genügen. Dies ist die durchgängige Forderung aller in der IG BOHR zusammengeschlossenen Bürgerinitiativen am südlichen Oberrhein und ein Wesensmerkmal des Alternativkonzepts Baden 21, das technisch und betrieblich machbar, umweltgerecht umsetzbar und somit grundsätzlich genehmigungsfähig ist.

Mit freundlichen Grüßen
